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RS OGH 1985/2/12 5Ob66/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.02.1985

Norm

ABGB §1478

ABGB §1486 Z1

WEG §23 Abs1

Rechtssatz

Der Anspruch des Wohnungseigentumsorganisators gegen den Wohnungseigentumsbewerber auf das vereinbarte

Entgelt für die Eigentumswohnung unterliegt nicht der kurzen dreijährigen Frist des § 1486 ABGB, sondern der

allgemeinen langen dreißigjährigen Frist des § 1478 ABGB.
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